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Das Vorwort

möchten Sie bei dieser Aufgabe, 
die unseren Respekt und unsere 
Anerkennung verdient, gerne un-
terstützen. Wir helfen Ihnen bei 
Fragen zu fi nanziellen Aspekten 
der Pfl egesituation genauso wie 
bei organisatorischen und inhalt-
lichen Fragestellungen. Wir ge-
ben Ihnen Orientierung in Sachen 
Pfl ege.
 
Jeden Tag wenden sich zahlrei-
che Ratsuchende mit ihren Fra-
gen an unsere Pfl egeexperten 
am Telefon. Wir haben die zehn 
häufi gsten Fragen rund um das 
Thema aufgegriffen und möch-
ten Ihnen mit den Antworten 

eine erste Orientierung geben. 
Unsere Pfl egeexperten stehen 
Ihnen darüber hinaus sowohl am 
Telefon als auch für ein persönli-
ches Gespräch bei Ihnen zu Hau-
se zur Verfügung. Denn über den 
allgemeinen Informationsbedarf 
hinaus haben Sie sicherlich vie-
le Fragen, die sich aus Ihrer ganz 
speziellen Pfl egesituation erge-
ben. Zögern Sie nicht, sich an uns 
zu wenden. Wir freuen uns auf 
Ihren Anruf. 
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Vorwort 

Eine chronische Krankheit, eine 
Behinderung oder gesundheitliche 
Einschränkungen können ganz un-
erwartet oder auch allmählich in 
einer Pfl egesituation münden. Für 
den hilfe- und pfl egebedürftigen 
Menschen bedeutet dies, dass er 
auf die Unterstützung anderer – 
Familie oder Freunde – angewie-
sen ist. 

Für die Angehörigen ist die Versor-
gung eines hilfebedürftigen Men-
schen eine enorme Herausforde-
rung – jeden Tag aufs Neue. Wir 

      Jeden Tag wenden sich zahlreiche 
           Ratsuchende mit ihren Fragen an 
  unsere Pfl egeexperten am Telefon.

„
“
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1.1 Der Antrag
Wenn Sie Leistungen aus der pri-
vaten Pfl egepfl ichtversicherung in 
Anspruch nehmen möchten, müs-
sen Sie einen Antrag bei Ihrem Ver-
sicherungsunternehmen stellen. 

Die Antragstellung ist ganz ein-
fach: Ein Anruf direkt bei Ihrem 
Versicherer oder ein formloses 
Schreiben bringen die Begutach-
tung auf den Weg. Ihr Versiche-
rer sendet Ihnen alle erforderlich-
en Formulare zu. Sobald Sie die 
ausgefüllten Formulare zurückge-
sandt haben, veranlasst Ihr Ver-
sicherungsunternehmen eine Be-
gutachtung. Wenn Sie in diesem 

Prozess Unterstützung benöti-
gen, können Sie sich jederzeit an 
COMPASS unter der kostenfreien 
Servicenummer 0800 101 88 00 
wenden. Unsere Experten bera-
ten und begleiten Sie telefonisch 
oder auch bei Ihnen zu Hause bei 
all Ihren Fragen rund um die Be-
gutachtung kostenfrei. 

Wenn Sie in einem Krankenhaus
oder in einer Reha-Einrichtung
sind, kann MEDICPROOF, der me-
dizinische Dienst der Privaten
Kranken- und Pfl egeversicherun-
gen, auf Antrag eine vorläufi ge 
Pfl egestufenzuordnung nach Ak-
tenlage erstellen, wenn Sie wie-

der zu Hause oder in einem Pfl ege-
heim sind. Ihr Versicherungsun-
ternehmen teilt Ihnen die Ent-
scheidung schriftlich mit.

1.2 Das Gutachten
Die Untersuchung zur Feststel-
lung der Pfl egebedürftigkeit ist 
bundesweit einheitlich geregelt. 
Die MEDICPROOF GmbH führt die-
se bei Ihnen als Privatversicher-
tem durch. Die COMPASS-Experten 
informieren und unterstützen Sie 
in diesem Begutachtungsprozess 
gerne. Sie können sich jederzeit 
an die kostenfreie Servicenummer
0800 101 88 00 wenden. 

Die Pflegestufen

1.
Wie stelle ich einen 

Antrag auf Leistungen 
aus der Pflegever-

sicherung und wie 
läuft das Begut-

achtungsverfahren ab?

      Ein Anruf direkt bei Ihrem 
  Versicherungsunternehmen oder 
ein formloses Schreiben bringen 
     die Antragstellung auf den Weg.

„

“
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Details zu den drei Pfl egestufen: 

Pfl egestufe I: erhebliche Pfl egebedürftigkeit
Hilfe bei der Grundpfl ege (Körperpfl ege, Ernährung, Mobilität) für wenigstens zwei Ver-
richtungen pro Tag und zusätzlich Hilfe bei der Hauswirtschaft mehrfach pro Woche.
Zeitaufwand: Gesamtbedarf mindestens 90 Minuten pro Tag, davon mehr als 45 Minu-
ten Grundpfl ege

Pfl egestufe II: Schwerpfl egebedürftigkeit
Hilfe bei der Grundpfl ege mindestens dreimal pro Tag zu verschiedenen Tageszeiten und 
zusätzlich Hilfe bei der Hauswirtschaft mehrfach pro Woche.
Zeitaufwand:  Gesamtbedarf mindestens 180 Minuten pro Tag, davon mindestens 
120 Minuten Grundpfl ege

Pfl egestufe III: Schwerstpfl egebedürftigkeit
Hilfe bei der Grundpfl ege rund um die Uhr, auch nachts, und zusätzlich Hilfe bei der 
Hauswirtschaft mehrfach pro Woche.
Zeitaufwand: Gesamtbedarf mindestens 300 Minuten, davon mindestens 240 Minuten 
Grundpfl ege

Hinweis: Bei diesen Zeitangaben werden lediglich so genannte „pfl egerelevante Tätig-
keiten“ wie zum Beispiel waschen, umbetten oder kämmen miteinbezogen. Zeit, die Sie 
etwa im Gespräch mit Ihrem pfl egebedürftigen Angehörigen verbringen, zählt nicht zu 
diesen pfl egerelevanten Tätigkeiten.

MEDICPROOF informiert Sie früh-
zeitig schriftlich oder telefonisch 
über den Termin der Begutach-
tung. Bei dem Begutachtungster-
min selbst sollten Sie möglichst 
alle vorhandenen medizinischen 
Unterlagen bereithalten. Für die 
Feststellung der Pfl egebedürftig-
keit und die Zuordnung zu einer 
der insgesamt drei Pfl egestufen 
ist allein der individuelle Hilfebe-
darf maßgeblich. 

Zentrales Kriterium bei der Begut-
achtung ist, wie viel Zeit ein Fami-
lienangehöriger oder eine nicht 
ausgebildete Pfl egeperson für die
benötigte Grundpfl ege aufbringen 

muss. Als Privatversicherter ha-
ben Sie im Fall einer begründeten 
Einwendung (beispielsweise nicht 
berücksichtigte Pfl egezeiten der 
Angehörigen) die Möglichkeit, ei-
ne erneute Begutachtung durch 
MEDICPROOF im Rahmen eines 
so genannten Zweitgutachtens zu 
initiieren.

Die Pflegestufen

Die Untersuchung zur Feststellung 
     der Pfl egebedürftigkeit ist 
  bundesweit einheitlich geregelt.

„
“
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Gutachter prüfen Einschränkungen 
    der Alltagskompetenz im Rahmen 
 der Pfl egebegutachtung.

gen des Denk- und Urteilsvermö-
gens vorliegen, die zu einer nach-
lassenden Alltagsbewältigung ge-
führt haben.   

Das Ergebnis der Untersuchung 
und den Beginn der Leistungser-
bringung teilt Ihr Versicherungsun-
ternehmen Ihnen ebenfalls schrift-
lich mit. Die COMPASS-Experten 
informieren und unterstützen Sie 
in diesem Begutachtungsprozess 
gerne. Sie können sich jederzeit 
an die kostenfreie Servicenummer 
0800 101 88 00 wenden.

1.3 Was bedeutet eingeschränkte 
Alltagskompetenz?
Menschen mit demenzbedingten 
Fähigkeitsstörungen, geistigen 
Behinderungen oder psychischen 
Erkrankungen sind in ihrer Alltags-
kompetenz oft (erheblich) einge-
schränkt. Daher können Sie be-
sondere Unterstützung für den 
damit verbundenen Betreuungs-
bedarf erhalten. Dabei wird zwi-
schen einem Grundbetrag und ei-
nem erhöhten Betreuungsbetrag 
unterschieden. Der Grundbetrag 
kann monatlich bis zu 100 Euro 
betragen, der erhöhte Betreuungs-
betrag liegt bei monatlich maxi-
mal 200 Euro. 

Die MEDICPROOF-Gutachter prüfen 
diese Einschränkungen der All-
tagskompetenz im Rahmen der 
Pfl egebegutachtung oder eines 
gesonderten Gutachtens unter 
Berücksichtigung der bereits be-
kannten Diagnose(n) des Haus- 
oder Facharztes. Die Experten be-
werten anhand von insgesamt 
13 psychomentalen Fähigkeiten 
inwieweit der Betroffene in seiner 
Wahrnehmung, seinen kognitiven 
Fähigkeiten und seinem selb-
ständigen Handeln beeinträch-
tigt ist. Die Diagnose setzt voraus, 
dass zusätzlich zu Gedächtnis-
störungen auch Beeinträchtigun-

„
“

Die Pflegestufen
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2. 1 Pfl egegeld
Hat Ihr Versicherungsunternehmen 
eine Pfl egestufe bewilligt, können 
Sie Pfl egegeld in Anspruch nehmen. 
Voraussetzung ist, dass Sie als Pfl e-
gebedürftiger Ihre Pfl ege mit Hilfe 
von Angehörigen oder Bekannten 
selbst sicherstellen können. Dies 
kann entsprechend Ihrer indivi-
duellen Bedürfnisse ganz unter-
schiedlich ausgestaltet sein,  unter 
anderem durch nahestehende Per-
sonen wie Familie oder Nachbarn, 
Pfl egekräfte, die keine Zulassung 
der Pfl egekassen haben oder Per-
sonen, die zu Ihnen in einem Ar-
beitnehmerverhältnis stehen.

Welche Leistungen kann 
ich aus der Privaten 
Pflegeversicherung 

beziehen?

Das Pfl egegeld beträgt 225 Euro 
bei Pfl egestufe I, 430 Euro bei 
Pfl egestufe II und 685 Euro bei 
Pfl egestufe III. Es soll im Jahr 2012 
erhöht werden und ist steuerfrei, 
auch wenn es an eine ehrenamtli-
che Pfl egehilfe weitergegeben wird.

Wichtig: Wer Pfl egegeld be-
zieht, muss bei Pfl egestufe I 
und II einmal pro Halbjahr, 
bei Pfl egestufe III einmal im 
Vierteljahr einen Beratungs-
einsatz in der häuslichen Um-
gebung in Anspruch nehmen 
(siehe Punkt 10). 

2.2 Pfl egesachleistungen
Bei Pfl egesachleistungen handelt 
es sich um professionelle Dienste 
von Anbietern aus dem Pfl egebe-
reich. Darunter fallen ambulante 
Pfl egedienste wie die Sozialsta-
tionen der freien Wohlfahrtsver-
bände oder private Pfl egedienste. 
Achten Sie darauf, dass  Sie einen 
zugelassenen Pfl egedienst mit ei-
nem Versorgungsvertrag beauf-
tragen. 

Die Höhe der Sachleistungen be-
trägt für die Pfl egestufe I 440 Euro, 
für die Pfl egestufe II 1.040 Euro 
und für die Pfl egestufe III 1.510 Euro 
monatlich, im Härtefall ist sie auf 

Die Leistungen

2.
Wer Pfl egegeld bezieht, muss 
   einen Beratungseinsatz in 
der häuslichen Umgebung in 
   Anspruch nehmen.

„

“
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leistungen prozentual auf das 
Pfl egegeld angerechnet. Nimmt 
der Pfl egebedürftige nur einen Teil 
der ihm zustehenden Sachleistung-
en in Anspruch (zum Beispiel von 
Pfl egestufe I: statt 440 Euro nur 
die Hälfte, also 220 Euro), erhält 
er daneben ein anteiliges Pfl ege-
geld (von 225 Euro die Hälfte, also 
112,50 Euro). 

Sie haben eine weitere Kombina-
tionsmöglichkeit aus Pfl egegeld, 
Pfl egesachleistung und Leistun-
gen für die teilstationäre Versor-
gung (zum Beispiel Tages- und
Nachtpfl ege). Zusätzlich zum Pfl e-
gegeld, zur Pfl egesachleistung 

oder zur Kombination aus diesen 
beiden Leistungen können Sie bis 
zu 50 Prozent der Leistungen aus 
teilstationärer Pfl ege in Anspruch 
nehmen. Dies kann zu einem Ge-
samtanspruch von 150 Prozent 
führen. Wichtig ist jedoch, dass 
immer nur maximal 100 Prozent 
einer Leistungsart möglich sind. 

Hinweis: Auf Grund der viel-
fältigen Kombinationsmöglich-
keiten informieren Sie bitte 
bei anstehenden Änderungen 
im Leistungsbezug immer Ihr 
Versicherungsunternehmen.

1.918 Euro begrenzt. Übersteigen 
die Kosten der durch den ambu-
lanten Dienst in Anspruch genom-
menen Leistungen den Höchstbe-
trag in der jeweiligen Pfl egestufe, 
muss der Pfl egebedürftige für die 
Differenz selbst aufkommen.

Mit dem Pfl egedienst werden per 
Vertrag Art, Umfang und Kosten 
der Leistungen vereinbart. Die 
Rechnung begleicht der Pfl ege-
bedürftige und reicht diese beim 
Versicherungsunternehmen ein. 
Entsprechend der bewilligten Pfl e-
gestufe werden die Kosten dann 
erstattet. 

2.3 Kombinationsleistungen
Sie können entsprechend Ihrer in-
dividuellen Versorgungswünsche 
auch Pfl egegeld und Pfl egesach-
leistungen kombiniert in Anspruch 
nehmen. Bei dieser Kombinations-
leistung wird der nicht in Anspruch 
genommene Teil der Pfl egesach-

Die Leistungen

Die verschiedenen Leistungen 
  der Pfl egeversicherung können 
       in der häuslichen Pfl ege 
  kombiniert werden.

„

“
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Wenn Sie nicht zu Hause gepfl egt 
werden können, gibt es auch die 
Möglichkeit der Versorgung in ei-
ner stationären Einrichtung. Ihr 
Versicherungsunternehmen über-
nimmt dabei die Kosten der allge-
meinen Pfl egeleistungen, der me-
dizinischen Behandlungspfl ege und 
der sozialen Betreuung. 

Die Kosten für Unterkunft und Ver-
pfl egung sowie für Wunsch- bzw. 
Zusatzleistungen müssen Sie als 
Pfl egebedürftiger selbst tragen. 

Die Bundesländer übernehmen in 
der Regel die darüber hinaus an-

Welche Leistungen 
kann ich erhalten, 
wenn ich in einem 

Pflegeheim lebe? 

3.
fallenden Investitionskosten in 
Form von Zuschüssen. Bei nicht 
ausreichender Förderung muss 
der Pfl egebedürftige diese Kosten 
ebenfalls selbst tragen.

Die Kosten

  Die Leistungen für die voll-
     stationäre Pfl ege allein 
reichen nicht zur Finanzierung 
      eines Heimplatzes.

„

“
Die Höhe der Erstattung beträgt maximal: 

bei Pfl egestufe I  1.023 Euro

bei Pfl egestufe II  1.279 Euro 

bei Pfl egestufe III  1.510 Euro (im Härtefall 1.825 Euro)
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gefallen sind. Mit der stärkeren Be-
rücksichtigung dieser demenziellen 
Funktionsstörungen im Begutach-
tungsprozess und der Erhöhung 
der Betreuungsleistungen für die-
sen Personenkreis hat der Gesetz-
geber dieser Erkrankung Rech-
nung getragen. Sie dürfen dieses 
Geld aus den zusätzlichen Be-
treuungsleistungen in der Tages- 
und Nachtpfl ege oder der Kurz-
zeitpfl ege, für die Betreuung durch 
geschulte Mitarbeiter eines ambu-
lanten Pfl egedienstes oder auch 
so genannte „niedrigschwellige“ 
Betreuungsangebote verwenden, 
da das Geld zweckgebunden ist. 
Ihr Versicherungunternehmen er-

stattet die Kosten des jeweiligen 
Angebotes unter der Vorausset-
zung, dass die Einrichtung eine 
entsprechende Zulassung vorwei-
sen kann. 

Die COMPASS-Pfl egeexperten be-
raten Sie gerne zu diesem Thema 
unter der kostenfreien Service-
nummer 0800 101 88 00.

Hinweis: Nicht abgerufene 
Leistungen können bis zum 
30. Juni des folgenden Jah-
res in Anspruch genommen 
werden.

Der erhebliche Betreuungsbedarf 

4.
Zusätzliche Betreuungs-
         leistungen sind 
   zweckgebunden.

„
“

Gibt es zusätzliche 
Unterstützung für 

Demenzkranke?

Menschen mit demenziellen Er-
krankungen haben häufi g einen 
erhöhten Hilfe- und Betreuungs-
bedarf. Körperlich geht es diesen 
Menschen meist vergleichsweise 
gut, weswegen sie bislang oft durch 
das Raster der Pfl egeeinstufung 
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Sie versorgen einen Angehörigen 
zu Hause und müssen einen wich-
tigen Termin wahrnehmen oder 
möchten für einige Stunden etwas 
unternehmen? In diesem Fall kön-
nen Sie die Verhinderungspfl ege 
in Anspruch nehmen. 

Das heißt, Sie organisieren die Pfl e-
ge zu Hause selbst, indem eine 
Person Ihres Vertrauens einspringt, 
oder die Betreuung durch einen 
ambulanten Pfl egedienst erfolgt. 
Eine dritte Möglichkeit ist, Sie 
bringen Ihren pfl egebedürftigen
Angehörigen in eine Kurzzeitpfl e-
geeinrichtung. Voraussetzung für
die Verhinderungspfl ege ist, dass 

Sie bereits seit einem halben Jahr 
den Pfl egebedürftigen versorgen. 
Sie können maximal 28 Tage und 
bis zu einem Höchstbetrag von 

1.510 Euro im Kalenderjahr Verhin-
derungspfl ege in Anspruch neh-
men. Dabei ist es auch möglich, 
im Rahmen der Verhinderungs-
pfl ege stunden- oder tageweise 
eine Betreuung zu organisieren.
Wird die Verhinderungspfl ege von 
Verwandten ersten oder zweiten 
Grades des Pfl egebedürftigen 
durchgeführt, wird die Erstat-
tung auf den Betrag des Pfl ege-
geldes der jeweiligen Pfl egestufe 
begrenzt. 

Der Verwandte kann zusätzlich 
einen Antrag auf Erstattung der 
Reisekosten und des Verdienst-
ausfalls stellen. 

Die Zusatzleistungen

5.
Was bedeutet 

Verhinderungspflege?

Verhinderungspfl ege steht 
    Ihnen auch stundenweise 
 zur Verfügung.

„
“
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Die Entlastungsmöglichkeiten

6.
Wenn Sie als pfl egender Angehö-
riger einen Erholungsurlaub be-
nötigen, haben Sie Anspruch auf 
eine Pfl egevertretung. Dazu kann 
Ihr pfl egebedürftiger Angehöriger 
in einer Kurzzeitpfl egeeinrichtung 
versorgt werden. 

Die Pfl egeversicherung übernimmt 
die Kosten für diese Kurzzeitpfl ege 
bis zu einem Betrag von maximal 
1.510 Euro oder für 28 Tage pro Jahr. 
Die Zeit Ihres Urlaubs hat keine 
negativen Auswirkungen auf Ihre 
Rentenansprüche. 

Kurzzeitpfl ege oder Ver-
    hinderungspfl ege werden 
  für jeweils 28 Tage im 
      Kalenderjahr gewährt.

„

“
Wie stelle ich die 

Versorgung im 
Urlaub sicher?

7.1 Kurzfristige Pfl egezeit
Wird ein naher Angehöriger pfl e-
gebedürftig, muss schnell Hilfe 
organisiert werden. Dafür kann 
sich der Arbeitnehmer bis zu zehn 
Arbeitstage in der Regel ohne An-
spruch auf Lohnfortzahlung, aber 
bei vollem Anspruch auf Sozial-
leistungen freistellen lassen. Die-
ses Recht greift nicht, wenn sich 
der Pfl egebedürftige bereits voll-

stationär in einer Pfl egeeinrich-
tung befi ndet. Auf Verlangen des 
Arbeitgebers muss eine Beschei-
nigung über die Pfl egebedürf-
tigkeit des nahen Angehörigen 
erbracht werden. Dabei ist die 
voraussichtliche Pfl egebedürftig-
keit relevant, soweit noch keine 
Pfl egeeinstufung vorliegt.

Als nahe Angehörige gelten El-
tern, Groß- und Schwiegereltern, 
Ehe- und Lebenspartner, Kinder, 
Geschwister, Adoptiv- und Pfl e-
gekinder (auch die des Lebensge-
fährten), Schwiegerkinder und 
Enkel.

7.
Wie kann ich Beruf 

und Pflege miteinander 
verbinden?



 22  23

7.2 Pfl ege bis zu einem halben Jahr
Wenn Sie Eltern, Schwiegereltern, 
Kinder, Partner oder Großeltern 
zu Hause pfl egen möchten, kön-
nen Sie sich in einem Unterneh-
men mit mehr als 15 Mitarbeitern 
bis zu sechs Monate von der Ar-
beit freistellen lassen. Nach Ab-

sprache mit Ihrem Arbeitgeber 
können Sie sich auch teilweise 
von der Arbeit freistellen lassen. 

In jedem Fall müssen Sie als Arbeit-
nehmer Ihrem Arbeitgeber den Be-
scheid über die Pfl egestufe oder die 
Feststellung im Rahmen einer vor-

     Sie können sich zwischen zehn Tagen und 
       einem halben Jahr von der Arbeit frei-
  stellen lassen, wenn Sie ein pfl egebedürftiges 
         Familienmitglied versorgen möchten.

„

“
läufi gen Einstufung vorlegen. Sie 
müssen Ihrem Arbeitgeber zehn 
Arbeitstage vor Beginn der Pfl ege-
zeit schriftlich melden, dass Sie 
diese in Anspruch nehmen wollen. 
Zudem müssen Sie innerhalb von 
zehn Tagen Ihren Arbeitgeber 
schriftlich über die voraussicht-
liche Dauer der Pfl egezeit infor-
mieren, die Begutachtung muss 
danach innerhalb von zwei Wo-
chen terminiert sein. Wie lange 
Sie in Pfl egezeit gehen möchten, 
hängt von Ihrer individuellen Si-
tuation ab. Sie können beispiels-
weise nur zwei Monate „Auszeit“ 
nehmen und bei Bedarf auf sechs 
Monate verlängern. In dieser Zeit 

erhalten Sie keine Lohnfortzah-
lung, haben allerdings vollen So-
zialversicherungsschutz. Ist die 
häusliche Pfl ege etwa durch den 
Umzug in ein Pfl egeheim oder 
Tod Ihres Angehörigen nicht län-
ger nötig, endet die Pfl egezeit 
spätestens vier Wochen nach Ein-
tritt der veränderten Umstände. 

Hinweis: Selbständige und Be-
amte haben keinen Anspruch 
auf Pfl egezeit. Beamte können 
sich freistellen lassen. Sprechen 
Sie in diesem Fall Ihren Ar-
beitgeber am besten direkt an.

Die Entlastungsmöglichkeiten
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Die soziale Absicherung

8.
Ein Kernanliegen der Pfl egeversi-
cherung ist die soziale Absiche-
rung der Pfl egeperson. Sie haben 
einen Anspruch auf soziale Absi-
cherung, wenn Sie Ihren Angehö-
rigen ehrenamtlich pfl egen.

Grundsätzlich sind Sie als Pfl e-
geperson durch die gesetzliche 
Gemeindeunfallversicherung ge-
schützt. Zudem stehen Ihnen bei 
Erfüllung bestimmter Bedingun-
gen, abhängig von der Pfl egestufe 

und dem zeitlichen Umfang der 
Pfl ege, die (gestaffelte) Zahlung 
von Rentenbeiträgen sowie die 
Unterstützung bei der berufl ichen 
Wiedereingliederung durch die 
Agentur für Arbeit nach Beendi-
gung Ihrer Pfl egeauszeit zu. 

Informieren Sie daher Ihr Versiche-
rungsunternehmen über sämt-
liche Personen, die in die Pfl ege 
involviert sind, damit das Unter-
nehmen Ihre Ansprüche prüfen 
kann. Vorteile für Pfl egepersonen: 
Versicherungsschutz, Rentenan-
spruch und Unterstützung bei der 
Wiedereingliederung in den Beruf 
durch die Agentur für Arbeit.

Wie bin ich als pflegen-
der Angehöriger sozial 

abgesichert?

     Leistungen für Pfl ege-
  hilfsmittel unterstützen 
      die Pfl ege .

„
“ 9.

Welche Pflege-/hilfs-
mittel kann ich in 

Anspruch nehmen?

Bei Pfl egebedürftigkeit haben Sie 
einen Anspruch auf Pfl egehilfs-
mittel für den häuslichen Bereich. 
Sie können diese Pfl egehilfsmittel 
formlos bei Ihrem Versicherungs-
unternehmen beantragen. Sollten
darüber hinaus noch Hilfsmittel für 
die Pfl ege notwendig sein, wenden 
Sie sich bitte ebenfalls an Ihr Ver-
sicherungsunternehmen.

Die technischen Hilfsmittel
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Sie können diese Hilfsmittel bei 
Ihrem Versicherungsunternehmen
formlos beantragen. Ihr Versiche-
rungsunternehmen prüft dann 
auf der Grundlage bereits vorlie-
gender Gutachten, ob die Kosten 
für das Hilfsmittel aus der Pfl e-
gepfl ichtversicherung übernom-
men werden können. Wurde in 
diesen keine Hilfsmittelempfeh-
lung getroffen oder noch kein 
Pfl egegutachten erstellt, kann das 
Versicherungsunternehmen eine 
gezielte Begutachtung durch ei-
nen MEDICPROOF-Sachverständi-
gen initiieren. Teilweise fordern die 
Versicherungsunternehmen auch 
eine ärztliche Verordnung an. 

In der Regel übernimmt das Ver-
sicherungsunternehmen die Ver-
sorgung mit dem Hilfsmittel. 
Fragen Sie bei Ihrem Versiche-
rungsunternehmen direkt, ob Sie 
einen Eigenanteil tragen müssen. 

Zudem können zum Verbrauch 
bestimmte Hilfsmittel, wie zum 
Beispiel Inkontinenzmaterial, Ein-
malhandschuhe usw. je nach Be-
darf und gegen Quittung bis zu 
31 Euro im Monat erstattet werden.

Die technischen Hilfsmittel

10.
Wenn Sie Pfl egegeld erhalten, 
müssen Sie in Pfl egestufe I und II 
halb-, in Pfl egestufe III viertel-
jährig einen Beratungseinsatz 
(§ 37 Abs. 3 SGB XI) abrufen. Dieser 
Beratungsbesuch dient in erster 
Linie der Qualitätssicherung Ihrer 
häuslichen Pfl ege. Die Pfl egeex-
perten, die zu Ihnen nach Hause 
kommen, sollen Ihnen zum einen 
pfl egefachliches Wissen vermit-

teln und zum anderen Hilfestel-
lung bei der Versorgung des Pfl e-
gebedürftigen anbieten. Rufen Sie 
diese Beratungsgespräche nicht 
regelmäßig ab, kann das Versiche-
rungsunternemen Ihnen das Pfl e-
gegeld kürzen oder sogar ganz 
streichen. Wenn Sie den Bera-
tungsbesuch abrufen möchten, 
können Sie sich auch an COMPASS 
wenden. 

Rufen Sie einfach die kostenfreie 
Servicenummer 0800 101 88 00 
an und vereinbaren Sie einen Ter-
min. Die entstehenden Kosten 
übernimmt das Versicherungs-
unternehmen.

Was gilt es zu 
beachten, wenn ich 
Pflegegeld erhalte?

Denken Sie an den 
    Beratungseinsatz, 
 wenn Sie Pfl ege-
         geld erhalten.

„

“

Die Beratung


